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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB),
Baunutzungsverordnung (BauNVO),
Planzeichenverordnung (PlanzVO),
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Landesnaturschutzgesetz (LNatSCHG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Landeswassergesetz (LWG)
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
in der bei der maßgeblichen Auslegung
des Bebauungsplanes geltenden Fassung.

Zeichenerklärung:

Katasteramtliche Darstellungen

Flurgrenze
 
Flurnummer 

Gebäude Bestand

Polygonpunkt

Flurstücksnummer
 
Vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit 
Grenzsteinen

Zeichnerische Festsetzungen, Sonstige Planzeichen

Art der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

Gewerbegebiet

Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

Grundflächenzahl 

Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß:
maximal zulässige Gebäudeoberkante (Firsthöhe, Attika) über
Bodenplatte bzw. Erdgeschossfußboden (Rohbaumaße)

Baugrenzen, Bauweise (§ 9(1)2 BauGB) 

Baugrenze
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Es gilt die offene Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäude über 
50 m Länge zulässig sind

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung und Anschluss anderer Flächen 
an die Verkehrsflächen (§ 9(1)11 BauGB) 

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Einfahrtbereich

Wasserflächen (§ 9(1)16a BauGB) 

Wasserfläche, hier: Graben

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Bindungen für 
Bepflanzungen (§9(1)25a BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Grenze unterschiedlicher Nutzungen

Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen

Telekommuniktionsleitung

Stromleitung
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Satzung

25.01.2021

VERFAHRENSÜBERSICHT 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinderat hat die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2(1) BauGB am 
15.09.2020 beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der VG 
Offenbach a.d. Queich am 08.10.2020. 

  SATZUNGSBESCHLUSS 

Dieser Bebauungsplan wurde nach § 10 BauGB durch den Gemeinderat am __.__.____ als 
Satzung beschlossen. 
Essingen, den __.__.____ 

Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeisterin 

AUSFERTIGUNG 

Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt. 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderats übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

 Essingen, den __.__.____ 
Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeisterin 

RECHTSVERBINDLICH 

Der Beschluss des Gemeinderats wurde nach § 10(3) BauGB am __.__.____ in 
____________________________________ ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan am __.__.____ in Kraft. 

 Essingen, den __.__.____ 
Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeisterin 

 

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. 
  
2. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB): 
2.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Stellplätze und Garagen sowie 

bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind, 
sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Dies gilt insbesondere für Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebiets dienen 
(z.B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation usw.), auch soweit für sie keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind. 

  
3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB) 
3.1 PKW-Stellplätze auf den Baugrundstücken sind in wasserdurchlässigen 

Bauweisen zu befestigen, sofern nicht besondere betriebliche Anforderungen oder 
die Sicherung der Barrierefreiheit andere Befestigungsweisen erfordern. 

3.2 Dachflächen der Gewerbehallen (ausgenommen Vordächer) sind zu begrünen. 
Ausgenommen sind Dachbereiche für den Aufbau von Anlagen der 
Gebäudetechnik oder für den Aufbau von Photovoltaikanlagen. 

  
4. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und 

Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Absatz 1 Nr. 25 BauGB) 
4.1 Die festgesetzten Flächen für Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind 

naturnah zu gestalten und mit einheimischen, standortgerechten Arten (Bäume, 
Sträucher, Stauden, Kräuter, Gräser) zu bepflanzen. Die Anpflanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten. 

4.2 Innerhalb der Flächen für Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind 
folgende bauliche Anlagen zulässig: 
a) Einfriedungen / Zäune zum Objektschutz mit einer Höhe bis zu 3 m über 

Gelände, 
b) Anlagen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

einschließlich der dazu erforderlichen Gräben, Mulden usw. 
4.3 Entlang der Verkehrsflächen sind im Abstand von 20 m (ausgenommen Ein- und 

Ausfahrten) großkronige, standortgerechte Bäume zu pflanzen. Bestehende 
Bäume werden bei Erhalt angerechnet. 

  
 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen: 
 
§ 1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Absatz 1 Nr. 1 LBauO) 
 Für Dacheindeckungen und die Gestaltung der Fassaden sind ausschließlich 

nicht glänzende, matte Materialien und Farben zulässig. 
  
§ 2 Gestaltung von Einfriedungen (§ 88 Absatz 1 Nr. 3 LBauO) 
 Einfriedungen sind aus Gründen des Objektschutzes bis zu einer Höhe von 3 m 

zulässig.  
 

Hinweise: 
 
Denkmalschutz: 

Gemäß § 17 DSchG sind Funde oder Entdeckungen von Bodendenkmälern unverzüglich 
der Denkmalfachbehörde, der Gemeindeverwaltung oder der unteren 
Denkmalschutzbehörde beim Kreisausschuss anzuzeigen. Auf die weiteren 
Bestimmungen des DSchG wird verwiesen. 
 

Trinkwasserschutzgebiet: 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebiets 
Dreihof, Offenbacher Wald. Die Ge- und Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung 
sind zu beachten. 
 

Umwelt- und Artenschutz: 
Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Anforderungen wird für die Umsetzung des 
Bebauungsplanes auf die Vermeidungshinweise der zum Bebauungsplan durchgeführten 
Untersuchungen (Natura 2000-Vorstudie, Fachbeitrag Artenschutz) verwiesen. 
Die Durchführung von Baumaßnahmen im Zuge der Planumsetzung erfolgt mit einer 
ökologischen Baubegleitung. 
 

Leitungen der Pfalzwerke Netz AG: 
Vor Baubeginn soll über die online-Planauskunft der Pfalzwerke Netz AG eine aktuelle 
Planauskunft eingeholt werden. 
 

Leitungen der Telekom Technik GmbH: 
Für Baumaßnahmen ist die Kabelschutzanweisung der Telekom (Deutsche Telekom 
Technik GmbH, Zentrale Planauskunft Südwest, Chemnitzer Straße 2, 67433 Neustadt 
a.d. Weinstr.) einzuholen. 

 
 


